
 

 

 

 
1. Nachtrag zur  

Gartenordnung  
 

Kleingartenverein Schwaigerau e.V. 

vom 01.01.2025 

gültig ab 15.06.25 



 

 

Aufgrund von neuen Erkenntnissen muss die Gartenordung um folgende Punkte erweitert 

werden. 

Diese Punkte sind mit ihrer Veröffentlichung sofort gültig und werden in die bestehende 

Gartenordnung zeitnah eingearbeitet.  

Auf Wunsch kann eine aktualisierte Gartenordnung beim Vorstand beantragt werden.  

 

Nachtrag 1:  

Drohnen etc. sind in der gesamten Gartenanlage strikt verboten und dürfen auf keinen Fall 

gestartet werden. 

 

Nachtrag 2: 

Die Videoüberwachung der gepachteten Gartenparzelle ist nur dann gestattet, solange 

ausschließlich nur die eigene Parzelle erfasst wird. Ferner dürfen die Kameras keine 

Tonaufnahmen machen. Zoomfähige Kameras sind verboten. 

 Hierbei müssen die Bestimmungen der DSGVO in allen Punkten beachtet werden. 

Schwenkbare Überwachungskameras sind nicht erlaubt. 

Die Einrichtung einer Videoüberwachung (Kameras) – auch schon bestehende Anlagen – 

bedürfen der Genehmigung des Vorstandes. Dem Vorstand ist auf Anforderung die Einhaltung 

der vorbezeichneten Voraussetzung nachzuweisen. 

Nachbarn können eine Zivilklage auf Unterlassung anstreben. 

 

Nachtrag 3: 

Freikörperkultur (FKK) im Garten 

In unserer Kleingartenanlage – KGV Schwaigerau e.V. – ist ein völliger Verzicht auf Bekleidung 

(textilfrei) – Nudismus – auch in den Kleingartenparzellen ausnahmslos untersagt. 

Da die Kleingartenanlage eine öffentliche Anlage ist, Kindergartengruppen, Spaziergänger und 

Besucher immer wieder zugegen sind, Gartennachbarn und deren Kinder sich belästigt fühlen 

könnten, ist unbekleideter Aufenthalt in der Gartenparzelle nicht zu gestatten. 

Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit (OWiG § 118 Belästigung der Allgemeinheit) oder 

wegen einer Straftat (StGB § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses) bleiben vorbehalten. Aus 

diesen Gründen ist zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Bewahrung des Vereinsfriedens 

FKK in der gesamten Kleingartenanlage verboten. 

Nachbarn können eine Zivilklage auf Unterlassung anstreben. 

 

 

Der Vorstand      Schwaig, den 25.05.25 


